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Weitere Deckungsverbesserungen im PremiumSchutz 
 

 Mitversicherung folgender Nebenrisiken 

 Beaufsichtigung von zur Betreuung übernommener Kinder im versicherten Betrieb oder außerhalb des versicherten 

Betriebes z. B. bei Spielen, Ausflügen 

 Besitz und Betrieb von Kinderspielplätzen und -räumen sowie Spieleinrichtungen für Kinder 

 Besitz und Betrieb von Streichelzoos für domestizierte Tiere 

 Besitz und Betrieb von Tischtennis- und Billiardräumen, Kegel- und Bowlingbahnen, Boccia-, Eis- und Curlingbahnen, 

Golf-, Minigolf-, Tennis-, Squash-, Badmintonplätze, Schießstände  

 Erlaubter Besitz und Gebrauch von Schusswaffen sowie Munition und Geschossen im Nebenbetrieb, jedoch nicht zu 

Jagdzwecken 

KompaktSchutz PremiumSchutz 

NEU 



Produktschulung 

Produkthighlights Haftpflichtversicherung 

Zielgruppe Vereine 

08.10.2022 FG Produktmanagement Seite 3 

Weitere Deckungsverbesserungen im PremiumSchutz 

 

 Reduzierung der Selbstbeteiligungen von 250 EUR auf 150 EUR 

 

 Abhandenkommen fremder mechanischer oder elektronischer Schlüssel; 

 Schäden an gemieteten und gepachteten Sachen (Miet- und Pachtsachschäden) durch sonstige Ursachen; 

 Schäden an gemieteten und gepachteten Sachen (Miet- und Pachtschäden) an beweglichen Sachen; 

 Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen; 

KompaktSchutz PremiumSchutz 

NEU 
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 Versicherungsschutz für nicht satzungsgemäße Veranstaltungen 
(auch z. B. Tanzveranstaltungen, Jahrmärkte, Volks-/Straßenfeste, Karnevalssitzungen) 

 

 Bis zu 10 Veranstaltungen pro Veranstaltungsjahr 

 Maximale Veranstaltungsdauer 5 Tage 

 Maximal 1.000 Besuchern bzw. Umzugs-Teilnehmer pro Veranstaltungstag 

 

Hinweis: 

Gewöhnliche, satzungsgemäße Veranstaltungen (z. B. Mitgliederversammlungen) gelten ohne die 

vorgenannten Begrenzungen bedingungsgemäß mitversichert, auch im KompaktSchutz. 

PremiumSchutz 



D&O-Versicherung (Directors & Officers insurance) 
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D&O-Versicherung 

 Vom Typ eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 

 Versicherungsnehmer und Beitragszahler ist der Verein 

 Versichert sind alle „Organe“, also alle Vorstände 

 Gedeckt ist die persönliche Haftung der Vorstände 

 Versicherte Handlungen sind „Pflichtverletzungen“ 

 

 



08.10.2022 

D&O: Die Haftung  

• Persönlich  

• Unbeschränkt 

• Gesamtschuldnerisch 

     Verschuldensmaßstab: 

  Sorgfalt des ordentlichen 

  Geschäftsmannes 

• Beweislastumkehr 

• Freistellungen weitgehend 

 unmöglich 
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D&O: Begrifflichkeiten aus der Haftung  

Innenhaftung  

Außenhaftung 

Organisationsverschulden 

Auswahlverschulden 

Beweislastumkehr 

 

 

 

 

Insolvenzpflichten 

Business Judgement Rule 
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Besonderheit: Verein 

§ 31 a BGB 

(1) Ein Vorstand, der unentgeltlich tätig ist oder für seine Tätigkeit eine Vergütung erhält, die 500 Euro jährlich 

nicht übersteigt, haftet dem Verein für einen in Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten verursachten Schaden 

nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung gegenüber den 

Mitgliedern des Vereins. 

(2) Ist ein Vorstand nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines in Wahrnehmung seiner 

Vorstandspflichten verursachten Schadens verpflichtet, so kann er von dem Verein die Befreiung von der 

Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 

wurde. 
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Das Claims-Made-Prinzip 

 

Nachmeldefrist 

 

Rückwärtsdeckung 

(i.d.R. unbegrenzt) 

Pflichtverletzung Anspruchserhebung 

Pflichtverletzung Anspruchserhebung 

Zeitachse 

Versicherungsbeginn Versicherungsende 



Schadenbespiele  

 

 Auftretende Schadenfälle sind z.B.:  

• Ein gemeinnütziger Verein erstellt fehlerhafte Spendenbescheinigungen für die Mitglieder. Nach Einreichung 

ihrer Lohnsteuerjahreserklärungen erhalten die Mitglieder für ihre Vereinsbeiträge keine Steuervorteile. Sie 

verlangen von dem Verein Schadenersatz in Höhe der entgangenen Steuervorteile.  

• Versehentlich zahlt der Kassenwart eines Vereins eine Handwerkerrechnung in Höhe von 1.000,- EUR mit 

10.000,- EUR. Der Fehler wird erst bemerkt, nachdem der Handwerker insolvent geworden ist.  

• Wegen verspäteter Beantragung eines Zuschusses aus öffentlichen Mitteln wird der Antrag abgelehnt. Der 

versicherte Sportverein muss die notwendige Sanierung seines Sportplatzes dadurch allein bezahlen.  

• Für eine Veranstaltung (Fasnet) wird eine Musikgruppe beauftragt, der Kassenwahrt hat den Termin falsch 

eingetragen und die Kosten für Absage, Saalmiete etc. bleiben an dem Verein hängen. 

08.10.2022 



Cyber Versicherung 

Zur Ergänzung der D&O Versicherung sollte auch über eine Cyber Vesicherung nachgedacht werden: 

 

Die 3 Säulen der Cyberversicherung: 

 

• Haftpflichtansprüche Dritter, auf Grund Sicherheitsverletzungen bei der Abspeicherung von persönlichen 

Daten von Vereinsmitgliedern 

• Eigenschäden auf Grund von Hackerangriffen (Austausch der EDV, Ertragsausfall etc.) 

• Forensik – Servicehotline 24/7 durch speziell geschultes Personal 

 

• Versicherungssummen: 125.000 EUR – 250.000 EUR und 500.000 EUR 
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Zeit für 

Ihre Fragen. 



Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

Württembergische Versicherung AG. Gutenbergstraße 30, 70176 Stuttgart, Deutschland. Telefon: +49 (0)711 662-0 


